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Anlagenregisterverordnung: Seit 1. August 2014 Meldepflicht aller neu in Betrieb genommenen
Erneuerbare-Energien-Anlagen
Im EEG wird das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermächtigt, die Anlagenregisterverordnung zu er-
lassen und das Verfahren sowie die Meldepflichten auszugestalten. Von dieser Befugnis wurde mit Erlass der
 Anlagenregisterverordnung Gebrauch gemacht. Seit dem 1. August 2014 in Betrieb genommene Anlagen müssen
im Anlagenregister der Bundesnetzagentur registriert werden. Die Meldepflicht trifft Anlagen zur Gewinnung von
Strom aus erneuerbaren Energien, wie neue Windkraftanlagen an Land und auf der See, Anlagen zur Stromerzeu-
gung aus Biomasse, Geothermie und Wasserkraft. Solaranlagen werden über das PV-Meldeportal der Bundes-
netzagentur erfasst. Die Meldepflicht des Anlagenregisters trifft grundsätzlich nur neu in Betrieb genommene
 Anlagen. Bestandsanlagen müssen sich nur melden, wenn bestimmte meldepflichtige Ereignisse eintreten, dies
kann z.B. eine Änderung der installierten Leistung sein. Eine Verpflichtung zur Meldung von Anlagen, die mit
 fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl oder Gas betrieben werden, besteht nicht. mehr ==> DokNr. 14002843

VGH Mannheim: Konkurrentenstreit um Trinkwasser – Gemeinde erhält kein Nutzungsrecht
an Wasserquellen
In dem vom VGH Mannheim (Beschluss vom 03.07.2014 – 3 S 1917/13 ) entschiedenen Fall ging es um sog. Wasen-
 quellen, die im Gebiet der klagenden Gemeinde liegen, aber seit Jahrzehnten aufgrund einer wasserrechtlichen
Erlaubnis zur Trinkwasserversorgung von ca. 47.000 Einwohnern vom Zweckverband genutzt werden. Im Jahr
2009 beantragte dieser beim Landratsamt die Erlaubnis erneut zu verlängern. Die Gemeinde beantragte im selben
Jahr, nunmehr ihr die Nutzung des Quellwassers zur eigenen Trinkwasserversorgung zu erlauben, was ihr nicht
gewährt wurde. Die nach erfolglosem Widerspruchsverfahren erhobene Klage hat das Verwaltungsgericht abge-
wiesen. Der VGH bestätigt das Urteil. Die Verlängerung der Erlaubnis für den Zweckverband sei schon deshalb
rechtmäßig, weil er 13,7 Millionen Euro investiert habe, um die Nitratwerte des Trinkwassers zu reduzieren. Der
damit einhergehende Nutzen sei – anders als das VG meine – ein gewichtiger wasserwirtschaftlicher Belang für
das Allgemeinwohl. Sein Vorhaben lasse damit einen größeren Nutzen für das Wohl der Allgemeinheit erwarten
als das der Gemeinde. Das Vorhaben der Gemeinde sei auch deshalb nicht vorrangig, weil die Wasenquellen auf
gemeindeeigenem Grundstück lägen. Denn dies bedeute nicht, dass sie auch Eigentümerin des Quellwassers sei.
Die räumliche Nähe zu den Quellen privilegiere sie nicht. Für den VGH hatte die Rechtssache keine  grundsätz -
liche Bedeutung. Über konkurrierende wasserrechtliche Nutzungsanträge könne nur nach Würdigung aller Um-
stände des Einzelfalls entschieden werden. Folglich sei dies nicht allgemein klärungsfähig, so der VGH.

mehr ==> DokNr. 14002844

BMF: Vorsteuerabzug und Umsatzbesteuerung bei (teil-)unternehmerisch verwendeten Fahr-
zeugen
Das BMF erläutert in seinem Schreiben vom 05.06.2014 – IV D 2 – S 7300/07/10002: 001 u.a. ausführlich die Grund-
sätze der Zuordnung einer Fahrzeugnutzung zum Unternehmen sowie des Vorsteuerabzuges aus der Anschaffung
des Fahrzeugs. Umgesetzt werden die Regelungen im neu geschaffenen Abschnitt 15.23 UStAE. Beabsichtigt der
Unternehmer, das Fahrzeug ausschließlich für unternehmerische Tätigkeiten zu verwenden, ist das Fahrzeug voll-
ständig dem Unternehmen zuzuordnen (Zuordnungsgebot). Eine beabsichtigte ausschließliche Verwendung für
nichtunternehmerische Tätigkeiten schließt hingegen eine Zuordnung des Fahrzeugs zum Unternehmen aus (Zu-
ordnungsverbot). Sofern das Fahrzeug teilunternehmerisch verwendet werden soll und dabei die unternehmeri-
sche Mindestnutzung (mind. 10%) erreicht ist, kommt es darauf an, ob der teilunternehmerische Bereich eine nicht-
 wirtschaftliche Verwendung i.e.S. ist oder lediglich eine unternehmensfremde Nutzung. Besteht die nichtunter-
nehmerische Tätigkeit in einer nichtwirtschaftlichen Tätigkeit, hat der Unternehmer kein Wahlrecht zur vollstän-
digen Zuordnung; es besteht grundsätzlich ein Aufteilungsgebot. Aus Billigkeitsgründen kann der Unternehmer
das Fahrzeug im vollen Umfang in seinem nichtunternehmerischen Bereich belassen. Besteht die nichtunterneh-
merische Tätigkeit in einer unternehmensfremden Verwendung (private Zwecke), hat der Unternehmer hingegen
ein Zuordnungswahlrecht. Er kann das Fahrzeug insgesamt oder nur im Umfang der tatsächlichen unternehmeri-
schen Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zuordnen oder in vollem Umfang in seinem nichtunter-
nehmerischen Bereich belassen. Für die Zuordnung ist auf das voraussichtliche Verhältnis der Jahreskilometer für
die unterschiedlichen Nutzungen abzustellen. mehr ==> DokNr. 14002831

U3  04.09.14  10:31  Seite 1

http://www.vw-online.eu/fachartikel/verordnung-ueber-ein-register-fuer-anlagen-zur-erzeugung-von-strom-aus-erneuerbaren-energien-und-gru.html
http://www.vw-online.eu/fachartikel/konkurrentenstreit-um-trinkwasser-gemeinde-erhaelt-kein-nutzungsrecht-an-wasserquellen.html
http://www.vw-online.eu/fachartikel/bmf-vorsteuerabzug-und-umsatzbesteuerung-bei-teil-unternehmerisch-verwendeten-fahrzeugen.html

	U1
	U2
	VW_9_2014_Innenteil
	U3
	U4

